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RS OGH 1975/3/18 5Ob34/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1975

Norm

ABGB §1170a

Rechtssatz

Im Zweifel ist zugunsten des Unternehmers, der in der Beurteilung der Frage, ob er dem Besteller Anzeige zu erstatten

hat, nicht überfordert werden darf, die Annahme der Beträchtlichkeit der Überschreitung abzulehnen.

Entscheidungstexte

5 Ob 34/75
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